
Verständnis anviısıert, eschrieben un! MI1t leine versucht wurde. Au die Tatsache,
der eigenen verglichen wird, der wırd miıt da{fß das Bändchen AUS einer Artikelserie
dem Büchlein ein1ges anfangen können. der utoren hervorgegangen 1st, kann
In dieser Hinsicht verdient die Arbeıit der kaum als Entschuldigung gelten, denn die
utoren urchaus Anerkennung, insbeson- Herbeiziehung eines katholischen Mıt-
ere 1n Anbetracht der nıcht er- AUTtTOTFS in der redaktionellen Endphase

ware schon ausreichend SCWESCH,schätzenden Schwierigkeit, die Fülle der
eıner ökumenisch wirklich verantwortba-Materıe 1n der Kurze un! Pragnanz abzu-

andeln, w1e 65 ihnen gelungen 1St. In der 16 un: beiderseits 1ın leicher Weıse VeI-

Bilanz ber das Trennende und Einigende wen  aren Arbeitshilfe führen Wıe
schon oft 1n der COkumene wurde hıerder Konfessionen gehen Ss1e korrekt VO:  3

der gemeinsamen Basıs des christlichen einmal wieder 1n fast unbegreiflicher
Glaubens AaUuS$ un versuchen VO  - da AUuUS Weıse eine echte Chance verpaßt!

Hans Jörg Urbandie noch verbleibenden konfessionellen
Unterschiede abzuheben. Im Grunde €e1-
sten s1ie Iso Glaubensintormation Ulrich Mosiek, Kıirchliches Eherecht
ökumenischen Gesichtspunkten, und 1€eSs Berücksichtigung der nachkonziliaren
1st. nıcht unterzubewerten. Rechtslage. rombach ochschul E-

back Z Z verbesserte und erwel-Den Unterschied ZWIiIS  en den Konftes- Auflage. Verlag Rombach, Fre1i-s1ıonen sehen die utoren „1N der nn
schiedlichen VWeıse, 1n der Wort Gottes burg 1972 319 Seıiten. 18,—

Die Bedeutung der Ehe für das Lebenund Kirche, Wort Gottes und Glaube und
schließlich Glaube un: Kirche auteinan- der Menschen hat ıhr auch 1m kirchlichen
der bezogen werden und MmMIit echt echt einen wichtigen Platz gesichert. Se1it-

dem Menschen verschiedenen Bekenntnissesstellen S1e fest, da{fß die Relationsunter-
schiede Folgerungen für alle Bereiche der die Möglichkeit en un: VO ıhr Ge-
christlichen Lehre, des kirchlichen Han- brauch machen, miteinander dıie Ehe e1n-
delns un Selbstverständnisses haben Ins- zugehen, sınd daraus schwierige Probleme

„wischenkirchlichen Rechts entstanden. Dıebesondere stellt sich das dar 1 „Mehr“
Kirchlichkeit des Glaubens un Auto- Enwicklung der 7zwischenkirchlichen Be-

rıtät der Kirche 1mM Katholizismus, das ziehungen durch die ökumenische Bewe-
SUung hat diese Probleme aut eıne nNneuU«eCVO  } evangelischer Seıite nıcht anerkannt

werden kann. Diese zutreffende grund- Ebene gehoben.
sätzliche Feststellung der utoren WIr Dıe römisch-katholische Kırche verfügt
ber recht fragwürdig 1n der vereintach- anders als die evangelischen Kıirchen
ten Exemplifizierung mMI1t „kirchlichem Sy- ber eın 1n siıch geschlossenes, AUS jahr-
stem  « und „Lehramt“, die der Glaube hundertealter Tradition erwachsenes Sy-

stem kirchlichen FEherechts. Dıieses Rechts-gebunden 1St der N:  cht. Auch WenNnn inNnall
der Darstellung des Katholizismu kaum SYySteEM 1St daher auch für die nıchtrömi1-

iınhaltlich Falsches vorwerten kann, schen Kirchen VOo  ; theoretischem wıe prak-
WIr: dieser Stelle der fehlerhafte rotfe tiıschem Interesse.

Das ET Vatıcanum hat auch über EheFaden einer statischen Darstellung von der
Warte des Beobachters AusSs siıchtbar. Und und Familie wichtige Aussagen gemacht
der Leser, der wirklich mitvollzogen hat, vgl Pastoralkonstitution „Gaudium
WAas Okumene heute bedeutet, wird fra- spes”, CS 47— Ihm folgte 1970 das
SCn müssen, W1e 6S überhaupt dazu kom- Motu Proprio „Matrımon1a mıxta“ ber
inen konnte, da{fß 1973 eın Buch ber ka- die rechtliche Ordnung der Mischehen.

Für Nichtkatholiken 1St es oft Nl  cht leichttholische un: evangeliısche Glaubensintor-
mation VO  e} utoren einer Konftession al- durchschaubar, iNnWw1ieweılt durch dıe neue
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Entwicklung Änderungen 1mM bisherigen handlungspraxis, wırd kaum gestreift vgl
kırchlichen Eherecht eingetreten siınd Des- S21 Welchen 1nnn die Unterscheidung
halb kann CS 1Ur egrüßt werden, da{ß VO  e} Naturrecht un: posıtıvem gyöttlichem
der Freiburger Kanonist Ulrich Mosiek echt angesichts der Diskussion
seın „Kirchliches Eherecht Berück- ber den Gottesbegriff heute noch haben
sichtigung der nachkonziliaren Rechtslage“ kann, wırd nıcht niäher erortert. Von Be-
1n 2. Auflage herausgebracht hat Er 1N- deutung wırd diese Frage eLWwW2 be1 der
formiert darın umTfiassen un: zuverlässig rechtlichen Ungleichbehandlung VO  w} Aas
ber den gegenwärtigen Stand des kano- turehen un: christliıchen hen Denselben
nıschen Eherechts. Diese Intormation 1st Problembereich visliert die bei nıcht
eine unverzichtbare Grundlage tür jede gestellte Frage . ob Gott mehr tOr-
Beschäftigung M1t Eheproblemen, die eiıne dert, als sıch AB der Natur der Sache CI -

Beziehung ZUrF römisch-katholischen Kirche 1ibt.
haben, VOTr allem auch für jede Mischehen- Der Leser erhält auch keine Aus-
seelsorge. kunft darüber, welchen 1nnn die AussageSo nımmt der Leser mMI1t Interesse Zr haben kann, die Ehe se1 grundsätzlichKenntnıis, da{ß die Frage nach der Taufe autlöslich Ob iNnan 1er sinnvoll
un Erziehung der Kınder, in der Mi1t VO: einer Seinsaussage sprechen kann der
Recht „nach dem Recht des H dıe ob siıch e1in moralisches Postulat
schwierigste Problematik der bekenntnis- andelt, kann bei der Gestaltung recht-
verschiedenen Ehe“ sieht (D Z0U); durch licher Regeln VO  w ausschlaggebender Be-
das Motu Proprio 1n eiıner Weiıse deutung werden. Durchbrechungen des
He  e geregelt Ist. die TE  - als annehmbar Grundsatzes der Unauflöslichkeit erkennt
bezei  nen kann LA Au die Re- das kanonis  € Eherecht se1t jeher Der
gelung der ökumenischen Trauungen 1St innere Zusammenhang ZW1S:  en absoluter
eingehend dargestellt S 126 f Schwer Unauflöslichkeit und Sakramentalität
verständlich für einen nichtkatholischen vgl 5. 48) wird aber leider auch be]
Leser 1St reilich die Aussage, die Strafe nıcht deutlich. Mindestens bedenklich iSt
der Exkommunikation Eheschlie- 1n diesem Zusammenhang, W en die
Bung NT dem niıchtkatholischen Geıist- Behauptung, die Ehe se1 ursprünglıchliıchen se1l ‚War aufgehoben; Wer ohne auflöslich SCWESCNH, ber die Entwicklung
Dıspens 1n einer nıchtkatholischen Ehe der Völker habe von der dauerhatten
lebe, könne ber trotzdem sakramen- Ehe ZUTFC Ehescheidung geführt, autf ıne
talen Leben der Kıirche ıcht teilnehmen einfache Gegenüberstellung VO Schriftstel-
(S 127) len 2US den Büchern enesı1ıs und Deute-

Eıne Intormation ber den Stand des ronom1ı1um gestützt wırd vgl 47) Eıne
posıtıven Rechts kann für eiıne Bewälti- solche Beweisführung vernachlässigt M1N-
SUunNns der mi1ıt der Ordnung der Ehe — destens die Erkenntnisse der alttestament-
sammenhängenden Probleme heute aller- liıchen Wissenschaft ber die Entstehung

des Pentateuch.dıngs weniıger enn Je ausreichen. Erfor-
derlich 1St vielmehr ıne wohlgegründete Die Beispiele zeıgen, da{fß die Arbeıt
Theorie des kirchlichen Eherechts, die Nl einer Theorie des kirchlichen Eherechts

noch Anfang steht. Dıies andert Nı  chts1Ur iıne Theologie der Ehe anknüpft,
sondern auch die biologischen und sOz12- daran, dafß das Buch VO  3 ber seinen
len Aspekte der Ehe 1n sıch aufnimmt. Gegenstand umfifassen unterrichtet un!:
Gerade hier aßt das Bu: VO:  3 Wün- VOTr allem uch durch seine umfangreichen
sche ften. Der Sınngehalt des kırchlichen Literaturangaben eiınen ausgezeichneten
Eherechts, die Art seıiıner Beziehung auf Eınstieg tür die Weıterarbeit bietet.
christliche Moral un: kirchliche Mmts- Hanns Engelhardt
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